
Verschmutzungen und
Verfärbungen

Ein Sachverständiger berichtet aus dem Gerichtssaal (42)§

In vier Treppenhäusern wurden
338 Stufen und 294 m2 Bodenflä-
chen mit PADANG geschliffen
ausgeführt. Der Auftrag umfasste
außerdem 42 Balkone und Loggien
mit insgesamt 430 m2 Terrassenflä-
chen. Bemängelt wurde die opti-
sche und technische Qualität der
verlegten Natursteinplatten. Ein
Gutachten wurde in Auftrag gege-
ben. Die Durchführung der Orts-
termine gestaltete sich insofern
schwierig, als viele Mieter und
Wohnungseigentümer angespro-
chen werden mussten. Zwei Orts-
termine wurden am Wochenende
angesetzt.

Gutachten

Kern des Gutachtens war die Frage
des Gerichts nach der Beschaffen-
heit der in den vier Treppenhäu-
sern verlegten Naturwerksteinplat-
ten. Insbesondere sollte der Sach-
verständige prüfen, ob die Platten
wirklich optisch und technisch
fehlerhaft sind und wenn Ja, ob da-
durch die Tauglichkeit der Trep-
penhäuser zum üblichen Gebrauch
gemindert wird.
Der Sachverständige stellte vor Ort
fest, dass die in den vier Treppen-
häusern verlegten Naturwerkstein-

platten mit optischen Mängeln be-
haftet und damit fehlerhaft waren.
Diese rein optische und nicht tech-
nische Fehlerhaftigkeit minderte
nicht die Tauglichkeit der Treppen-
häuser zum üblichen Gebrauch.
Die in den Natursteinbelägen vor-
gefundenen Verschmutzungen,Ver-

In der 42. Folge unserer Artikelserie zum Thema
Schadensfälle geht es um Reklamationen von zwei
Bauunternehmern, die als Arbeitsgemeinschaft ge-
gen den Bauträger klagten. Die Klagesumme betrug
102000 €, das Bauvolumen 3,7 Mio. €. Der rekla-
mierte Belag war optisch mangelhaft. Das Verfahren
wurde eingestellt.
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Gutachten

Flecken vor dem Aufzug

Flecken hinter der Haustür
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Gutachten

färbungen und Einschlüsse führte
der Sachverständige darauf zurück,
dass die durch einen Subunterneh-
mer der Klägerin erbrachte Werk-
leistung den im Jahr 2001 gelten-
den Regeln der Technik nicht ent-
sprach.
Gestritten wurde in dem Verfahren
unter anderem darüber, ob die-
unterbliebene Versiegelung der Na-
turwerksteinplatten überhaupt er-
forderlich gewesen wäre. Mitver-
antwortlich für den optischen
Schaden war möglicherweise eine
nicht durchgeführte Grundreini-
gung, so der Sachverständige. Zum
Zeitpunkt der Abnahme hätte der
Bauträger die Natursteinoberflä-
chen nicht nur ohne Flecken und
Verschmutzungen, sondern staub-
wischspuren- und schlierenfrei prä-
sentieren müssen, führte er aus.
Der Sachverständige wies in sei-
nem Gutachten darauf hin, dass die
Verschmutzung auch mit der ge-
wählten Oberflächenbearbeitung
des Belags aus chinesischem PA-
DANG zusammenhängt. Geschlif-
fene Oberflächen forderten einen
wesentlich höheren Reinigungs-

Informationen zum Unterschied
zwischen Imprägnierung und Ver-
siegelung.

Balkone

Die Verlegung der Platten auf sämt-
lichen Balkonen bzw. Dachterras-
sen der Gebäude entsprach den an-
erkannten Regeln der Technik im
Jahre 2001 (Verlegung mit Fugen-
abstand und auf Splitt oder auf
Mörtelbeuteln). Reklamiert wurde
die Verwendung von einem Splitt
mit zu hohem Sandanteil; dieser
führe zu Verstopfungen der Ablauf-
rinnen, begünstige die Unkrautbil-
dung und werde überdies leicht
fortgespült.

Aktenzeichen

Das Gutachten wurde im Novem-
ber 2004 erstellt. Das Klageverfah-
ren wurde nicht fortgesetzt, da der
Bauträger Insolvenz anmelden
musste. Das Verfahren wird beim
Landgericht Essen unter dem Ak-
tenzeichen: 44 O 153/02 geführt.
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K U R Z I N F O :

Ortstermin auf den 42 Balkonen

und Pflegeaufwand als polierte.
Darüber sowie über eine mögliche
Imprägnierung hätten sich die be-
teiligten Firmen nicht abgestimmt.
Das Gutachten endete mit Hinwei-
sen für die Reinigung und Pflege
von Naturwerksteinbelägen und


